
 

 

 
 
Allgemeine Verkaufsbedingungen   
(AGB) der Mechatroniker für Unternehmergeschäfte 

Stand Oktober 2018 

1. Geltung 

1.1. Diese Geschäftsbedingungen gel-
ten zwischen uns Franztech GmbH und na-
türlichen und juristischen Personen (kurz 
Kunde) für das gegenständliche unterneh-
mensbezogene Rechtsgeschäft sowie auch 
für alle hinkünftigen Geschäfte, selbst wenn 
im Einzelfall, insbesondere bei künftigen 
Ergänzungs- oder Folgeaufträgen darauf 
nicht ausdrücklich Bezug genommen wurde. 

1.2. Es gilt jeweils die bei Vertragsab-
schluss aktuelle Fassung unserer AGB, ab-
rufbar auf unserer Homepage 
(www.franztech.at) und wurden diese auch 
an den Kunden übermittelt. 

1.3. Wir kontrahieren ausschließlich un-
ter Zugrundelegung unserer AGB. 

1.4. Geschäftsbedingungen des Kun-
den oder Änderungen bzw. Ergänzungen 
unserer AGB bedürfen zu ihrer Geltung un-
serer ausdrücklichen schriftlichen Zustim-
mung. 

1.5. Geschäftsbedingungen des Kun-
den werden auch dann nicht anerkannt, 
wenn wir ihnen nach Eingang bei uns nicht 
ausdrücklich widersprechen. 

2. Angebote, Vertragsabschluss 

2.1. Unsere Angebote sind unverbind-
lich.  

2.2. Zusagen, Zusicherungen und Ga-
rantien unsererseits oder von diesen AGB 
abweichende Vereinbarungen im Zusam-
menhang mit dem Vertragsabschluss wer-
den erst durch unsere schriftliche Bestäti-
gung verbindlich. 

2.3. In Katalogen, Preislisten, Prospek-
ten, Anzeigen auf Messeständen, Rund-
schreiben, Werbeaussendungen oder ande-
ren Medien (Informationsmaterial) angeführ-
te Informationen über unsere Produkte und 
Leistungen, die nicht uns zuzurechnen sind, 
hat der Kunde – sofern der Kunde diese sei-
ner Entscheidung zur Beauftragung zugrun-
de legt – uns darzulegen. Diesfalls können 
wir zu deren Richtigkeit Stellung nehmen. 
Verletzt der Kunde diese Obliegenheit, sind 
derartige Angaben unverbindlich, soweit die-
se nicht ausdrücklich schriftlich zum Ver-
tragsinhalt erklärt wurden.  

2.4. Kostenvoranschläge werden ohne 
Gewähr erstellt und sind entgeltlich.  

3. Preise 

3.1. Preisangaben sind grundsätzlich 
nicht als Pauschalpreis zu verstehen.  

3.2. Für vom Kunden angeordnete Leis-
tungen, die im ursprünglichen Auftrag 
keine Deckung finden, besteht mangels 
Werklohnvereinbarung Anspruch auf ange-
messenes Entgelt.  

3.3. Preisangaben verstehen sich zuzüg-
lich der jeweils geltenden gesetzlichen Um-
satzsteuer und ab Lager. Verpackungs-, 
Transport-. Verladungs- und Versandkosten 
sowie Zoll und Versicherung gehen zu Las-
ten des Kunden. Wir sind nur bei ausdrückli-
cher Vereinbarung verpflichtet, Verpackung 
zurückzunehmen. 

3.4. Die fach- und umweltgerechte Ent-
sorgung von Altmaterial hat der Kunde zu 
veranlassen. Werden wir gesondert hiermit 
beauftragt, ist dies vom Kunden zusätzlich 
im hierfür vereinbarten Ausmaß, mangels 
Entgeltsvereinbarung angemessen zu vergü-
ten. 

3.5. Wir sind aus eigenem berechtigt, wie 
auch auf Antrag des Kunden verpflichtet, die 
vertraglich vereinbarten Entgelte anzupas-
sen, wenn Änderungen im Ausmaß von zu-
mindest 10 % hinsichtlich (a) der Lohnkosten 
durch Gesetz, Verordnung, Kollektivvertrag, 
Betriebsvereinbarungen oder (b) anderer zur 
Leistungserbringung notwendiger Kostenfak-
toren wie Beschaffungskosten der zur Ver-
wendung gelangenden Materialien aufgrund 
von Empfehlungen der Paritätischen Kom-
missionen oder von Änderungen der natio-
nalen bzw. Weltmarktpreise für Rohstoffe, 
Wechselkurse etc. seit Vertragsabschluss 
eingetreten sind. Die Anpassung erfolgt in 
dem Ausmaß, in dem sich die tatsächlichen 
Herstellungskosten im Zeitpunkt des Ver-
tragsabschlusses ändern gegenüber jenen 
im Zeitpunkt der tatsächlichen Leistungser-
bringung, sofern wir uns nicht in Verzug be-
finden. 

3.6. Das Entgelt bei Dauerschuldverhältnis-
sen wird als wertgesichert nach dem VPI 
2010 vereinbart und erfolgt dadurch eine 
Anpassung der Entgelte. Als Ausgangsbasis 
wird der Monat zugrunde gelegt, in dem der 
Vertrag abgeschlossen wurde. 

3.7. Kosten für Fahrt-, Tag- und Nächti-
gungsgelder werden gesondert verrechnet. 
Wegzeiten gelten als Arbeitszeit. 

4. Beigestellte Ware  

4.1. Werden Geräte oder sonstige Materia-
lien vom Kunden beigestellt, sind wir berech-
tigt, dem Kunden 10% 

4.2. des Werts der beigestellten Geräte bzw 
des Materials als Manipulationszuschlag 
zu berechnen. 

4.3. Solche vom Kunden beigestellte Geräte 
und sonstige Materialien sind nicht Gegen-
stand von Gewährleistung. Die Qualität und 
Betriebsbereitschaft von Beistellungen liegt 
in der Verantwortung des Kunden. 

5. Zahlung 

5.1. Ein Drittel des Entgeltes wird bei Ver-
tragsabschluss, ein Drittel bei Leistungsbe-
ginn und der Rest nach Leistungsfertigstel-
lung fällig. 

5.2. Die Berechtigung zu einem Skontoab-
zug bedarf einer ausdrücklichen schriftlichen 
Vereinbarung.  

5.3. Vom Kunden vorgenommene Zah-
lungswidmungen auf Überweisungsbele-
gen sind für uns nicht verbindlich. 

5.4. Kommt der Kunde im Rahmen anderer 
mit uns bestehender Vertragsverhältnisse in 
Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, die 
Erfüllung unserer Verpflichtungen aus die-
sem Vertrag bis zur Erfüllung durch den 
Kunden einzustellen. 

5.5. Wir sind dann auch berechtigt, alle For-
derungen für bereits erbrachte Leistungen 
aus der laufenden Geschäftsbeziehung mit 
dem Kunden fällig zu stellen.  

5.6. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist, 
wenn auch nur hinsichtlich einer einzelnen 
Teilleistung, verfallen gewährte Vergünsti-
gungen (Rabatte, Abschläge u.a.) und wer-
den der Rechnung zugerechnet.  

5.7. Der Kunde verpflichtet sich im Falle von 
Zahlungsverzug, die zur Einbringlichma-
chung notwendigen und zweckentspre-
chenden Kosten (Mahnkosten, Inkassoge-
bühren, Rechtsanwaltskosten, etc.) an uns 
zu ersetzen.  

5.8. Wir sind gemäß § 456 UGB bei ver-
schuldetem Zahlungsverzug dazu berech-
tigt, 9,2 % Punkte über dem Basiszinssatz 
zu berechnen. 

5.9. Die Geltendmachung eines weiteren 
Verzugsschadens behalten wir uns vor.  

5.10. Eine Aufrechnungsbefugnis steht 
dem Kunden nur insoweit zu, als Gegenan-
sprüche gerichtlich festgestellt oder von uns 
anerkannt worden sind.  

5.11. Für zur Einbringlichmachung not-
wendige und zweckentsprechende Mahnun-
gen verpflichtet sich der Kunde bei verschul-
detem Zahlungsverzug zur Bezahlung von 
Mahnspesen pro Mahnung in Höhe von 
20,00€ soweit dies im angemessenen Ver-
hältnis zur betriebenen Forderung steht.  

6. Bonitätsprüfung 

6.1. Der Kunde erklärt sein ausdrückli-
ches Einverständnis, dass seine Daten aus-
schließlich zum Zwecke des Gläubiger-
schutzes an die staatlich bevorrechteten 
Gläubigerschutzverbände Alpenländischer 
Kreditorenverband (AKV), Österreichischer 
Verband Creditreform (ÖVC), Insolvenz-
schutzverband für Arbeitnehmer oder Ar-
beitnehmerinnen (ISA) und Kreditschutzver-
band von 1870(KSV) übermittelt werden dür-
fen. 

7. Mitwirkungspflichten des Kunden 

7.1. Unsere Pflicht zur Leistungsausfüh-
rung beginnt frühestens, sobald alle techni-
schen Einzelheiten geklärt sind, der Kunde 
die technischen sowie rechtlichen Voraus-
setzungen (welche wir auf Anfrage gerne 
mitteilen) geschaffen hat, wir vereinbarte 
Anzahlungen oder Sicherheitsleistungen er-
halten haben, und der Kunde seine vertragli-
chen Vorleistungs- und Mitwirkungspflich-
tungen, insbesondere auch die in nachste-
henden Unterpunkten genannten, erfüllt. 

7.2. Der Kunde ist bei von uns durchzufüh-
renden Montagen verpflichtet, dafür zu sor-
gen, dass sofort nach Ankunft unsers Mon-
tagepersonals mit den Arbeiten begonnen 
werden kann.  



7.3. Der Kunde hat die erforderlichen Bewil-
ligungen Dritter sowie Meldungen und Be-
willigungen durch Behörden auf seine Kos-
ten zu veranlassen. Diese können gerne bei 
uns erfragt werden. 

7.4. Die für die Leistungsausführung ein-
schließlich des Probebetriebes erforderli-
che(n) Energie und Wassermengen sind 
vom Kunden auf dessen Kosten beizustel-
len. 

7.5. Der Kunde hat uns für die Zeit der Leis-
tungsausführung kostenlos für Dritte nicht 
zugängliche versperrbare Räume für den 
Aufenthalt der Arbeiter sowie für die Lage-
rung von Werkzeugen und Materialien zur 
Verfügung zu stellen. 

7.6. Der Kunde haftet dafür, dass die not-
wendigen baulichen, technischen und 
rechtlichen Voraussetzungen für das her-
zustellende Werk oder den Kaufgegenstand 
gegeben sind, die im Vertrag oder in vor 
Vertragsabschluss dem Kunden erteilten In-
formationen umschrieben wurden oder der 
Kunde aufgrund einschlägiger Fachkenntnis 
oder Erfahrung kennen musste.  

7.7. Ebenso haftet der Kunde dafür, dass die 
technischen Anlagen, wie etwa Zuleitungen, 
Verkabelungen, Netzwerke und dergleichen 
in technisch einwandfreien und betriebsbe-
reiten Zustand sowie mit den von uns herzu-
stellenden Werken oder Kaufgegenständen 
kompatibel sind.  

7.8. Wir sind berechtigt, nicht aber verpflich-
tet, diese Anlagen gegen gesondertes Ent-
gelt zu überprüfen.  

7.9. Insbesondere hat der Kunde vor Beginn 
der Montagearbeiten die nötigen Angaben 
über die Lage verdeckt geführter Strom-, 
Gas- und Wasserleitungen oder ähnlicher 
Anlagen, Fluchtwege, sonstige Hindernisse 
baulicher Art, mögliche Gefahrenquellen so-
wie die erforderlichen statischen Angaben 
unaufgefordert zur Verfügung stellen. 

7.10. Auftragsbezogene Details der not-
wendigen Angaben können bei uns ange-
fragt werden. 

7.11. Für Konstruktion und Funktionsfä-
higkeit von beigestellten Teilen trägt der 
Kunde allein die Verantwortung. Eine Prüf-
pflicht hinsichtlich allfälliger vom Kunden zur 
Verfügung gestellten Unterlagen, übermit-
telten Angaben oder Anweisungen besteht – 
über die Anlage eines technischen Baudos-
siers und die Bescheinigung der Einhaltung 
der Maschinenrichtlinie sowie allenfalls an-
derer anwendbarer Richtlinien hinaus – hin-
sichtlich des Liefergegenstandes nicht, und 
ist eine diesbezügliche unsere Haftung aus-
geschlossen. Die Pflicht zur Ausstellung der 
Bescheinigung kann an den Kunden, der 
den Liefergegenstand in Verkehr bringt, ver-
traglich überbunden werden. 

7.12.  Der Kunde ist nicht berechtigt, For-
derungen und Rechte aus dem Vertragsver-
hältnis ohne unsere schriftliche Zustimmung 
abzutreten. 

8. Leistungsausführung 

8.1. Wir sind lediglich dann verpflichtet, 
nachträgliche  
Änderungs- und Erweiterungswünsche 
des Kunden zu berücksichtigen, wenn sie 
aus technischen Gründen erforderlich sind, 
um den Vertragszweck zu erreichen.  

8.2. Dem Kunden zumutbare sachlich ge-
rechtfertigte geringfügige Änderungen 
unserer Leistungsausführung gelten als vor-
weg genehmigt. 

8.3. Kommt es nach Auftragserteilung aus 
welchen Gründen auch immer zu einer Ab-
änderung oder Ergänzung des Auftrages, 
so verlängert sich die Liefer-/Leistungsfrist 
um einen angemessenen Zeitraum. 

8.4. Wünscht der Kunde nach Vertragsab-
schluss eine Leistungsausführung innerhalb 
eines kürzeren Zeitraums, stellt dies eine 
Vertragsänderung dar. Hierdurch können 
Überstunden notwendig werden und/oder 
durch die Beschleunigung der Materialbe-
schaffung Mehrkosten auflaufen, und erhöht 
sich das Entgelt im Verhältnis zum notwen-
digen Mehraufwand angemessen. 

8.5. SACHLICH (ZB 
ANLAGENGRÖSSE, BAUFORTSCHRITT, 
U.A.) GERECHTFERTIGTE 
TEILLIEFERUNGEN UND -LEISTUNGEN 
SIND ZULÄSSIG UND KÖNNEN 
GESONDERT IN RECHNUNG GESTELLT 
WERDEN. 

8.6. Ist Lieferung auf Abruf vereinbart, so 
gilt der Leistungs-/Kaufgegenstand spätes-
tens sechs Monate nach Bestellung als ab-
gerufen.  

9. Liefer- und Leistungsfristen  

9.1. Liefer-/Leistungsfristen und -Termine 
sind für uns nur verbindlich, sofern sie 
schriftlich festgelegt wurden. Ein Abgehen 
von dieser Formvorschrift bedarf ebenfalls 
der Schriftlichkeit. 

9.2. Fristen und Termine verschieben sich 
bei höherer Gewalt, Streik, nicht vorherseh-
barer und von uns nicht verschuldeter Ver-
zögerung durch unsere Zulieferer oder sons-
tigen vergleichbaren Ereignissen, die nicht in 
unserem Einflussbereich liegen, in jenem 
Zeitraum, währenddessen das entsprechen-
de Ereignis andauert. Davon unberührt bleibt 
das Recht des Kunden auf Rücktritt vom 
Vertrag bei Verzögerungen die eine Bindung 
an den Vertrag unzumutbar machen. 

9.3. Werden der Beginn der Leistungsaus-
führung oder die Ausführung durch den 
Kunden zuzurechnende Umstände verzö-
gert oder unterbrochen, insbesondere auf-
grund der Verletzung der Mitwirkungspflich-
ten gemäß Punkt 7, so werden Leistungsfris-
ten entsprechend verlängert und Fertigstel-
lungstermine entsprechend hinausgescho-
ben.  

9.4. Wir sind berechtigt, für die dadurch not-
wendige Lagerung von Materialien und Ge-
räten und dergleichen in unserem Betrieb  

9.5. 10 % des Rechnungsbetrages je be-
gonnenen Monat der Leistungsverzögerung 
zu verrechnen, wobei die Verpflichtung des 

Kunden zur Zahlung sowie dessen Abnah-
meobliegenheit hiervon unberührt bleibt.  

9.6. Beim Rücktritt vom Vertrag wegen Ver-
zug hat vom Kunden eine Nachfristsetzung 
mittels eingeschriebenen Briefes unter 
gleichzeitiger Androhung des Rücktritts zu 
erfolgen. 

10. Gefahrtragung  

10.1. AUF DEN UNTERNEHMERISCHEN 
KUNDEN GEHT DIE GEFAHR ÜBER, 
SOBALD WIR DEN KAUFGEGENSTAND, 
DAS MATERIAL ODER DAS WERK ZUR 
ABHOLUNG IM WERK ODER LAGER 
BEREITHALTEN, DIESES SELBST 
ANLIEFERN ODER AN EINEN 
TRANSPORTEUR ÜBERGEBEN. 

10.2. DER UNTERNEHMERISCHE 
KUNDE WIRD SICH GEGEN DIESES 
RISIKO ENTSPRECHEND VERSICHERN. 
WIR VERPFLICHTEN UNS, EINE 
TRANSPORTVERSICHERUNG ÜBER 
SCHRIFTLICHEN WUNSCH DES KUNDEN 
AUF DESSEN KOSTEN ABZUSCHLIEßEN. 
DER KUNDE GENEHMIGT JEDE 
VERKEHRSÜBLICHE VERSANDART.  

11. Annahmeverzug 

11.1. Gerät der Kunde länger als 4 Wo-
chen in Annahmeverzug (Verweigerung der 
Annahme, Verzug mit Vorleistungen oder 
anders, kein Abruf innerhalb angemessener 
Zeit bei Auftrag auf Abruf), und hat der Kun-
de trotz angemessener Nachfristsetzung 
nicht für die Beseitigung der ihm zuzurech-
nenden Umstände gesorgt, welche die Leis-
tungsausführung verzögern oder verhindern, 
dürfen wir bei aufrechtem Vertrag über die 
für die Leistungsausführung spezifizierten 
Geräte und Materialien anderweitig verfü-
gen, sofern wir im Fall der Fortsetzung der 
Leistungsausführung diese innerhalb einer 
den jeweiligen Gegebenheiten angemesse-
nen Frist nachbeschaffen. 

11.2. Bei Annahmeverzug des Kunden 
sind wir ebenso berechtigt, bei Bestehen auf 
Vertragserfüllung die Ware bei uns einzula-
gern, wofür uns eine Lagergebühr gemäß 
Pkt. 9.4 zusteht.  

11.3. Im Falle eines berechtigten Rück-
tritts vom Vertrag dürfen wir einen pauscha-
lierten Schadenersatz in Höhe von 30 % 
des Bruttoauftragswertes ohne Nachweis 
des tatsächlichen Schadens vom Kunden zu 
verlangen.  

11.4. Die Geltendmachung eines höheren 
Schadens ist zulässig. 

12. Eigentumsvorbehalt  

12.1. Die von uns gelieferte, montierte o-
der sonst übergebene Ware bleibt bis zur 
vollständigen Bezahlung unser Eigentum.  

12.2. Eine Weiterveräußerung ist nur zu-
lässig, wenn uns diese rechtzeitig vorher un-
ter Angabe des Namens und der genauen 
Anschrift des Käufers bekannt gegeben 
wurde und wir der Veräußerung zustimmen. 
Im Fall unserer Zustimmung gilt die Kauf-
preisforderung bereits jetzt an uns abgetre-
ten.  



12.3. Der Kunde hat bis zur vollständigen 
Zahlung des Entgeltes oder Kaufpreises in 
seinen Büchern und auf seinen Rechnungen 
diese Abtretung anzumerken und seine je-
weiligen Schuldner auf diese hinzuweisen. 
Über Aufforderung hat er uns alle Unterla-
gen und Informationen, die zur Geltendma-
chung der abgetretenen Forderungen und 
Ansprüche erforderlich sind, zur Verfügung 
zu stellen. 

12.4. Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, 
sind wir bei angemessener Nachfristsetzung 
berechtigt, die Vorbehaltsware heraus zu 
verlangen. 

12.5. Der Kunde hat uns vor der Eröffnung 
des Konkurses über sein Vermögen oder der 
Pfändung unserer Vorbehaltsware unverzüg-
lich zu verständigen.  

12.6. Der Kunde erklärt sein ausdrückli-
ches Einverständnis, dass wir zur Geltend-
machung unseres Eigentumsvorbehaltes 
den Standort der Vorbehaltsware betreten 
dürfen. 

12.7. Notwendige und zur zweckentspre-
chenden Rechtsverfolgung angemessene 
Kosten trägt der Kunde. 

12.8. In der Geltendmachung des Eigen-
tumsvorbehaltes liegt nur dann ein Rücktritt 
vom Vertrag, wenn dieser ausdrücklich er-
klärt wird.  

12.9. Die zurückgenommene Vorbehalts-
ware dürfen wir freihändig und bestmöglich 
verwerten. 

12.10. Bis zur vollständigen Bezahlung aller 
unserer Forderungen darf der Leistungs-
/Kaufgegenstand weder verpfändet, siche-
rungsübereignet oder sonst wie mit Rechten 
Dritter belastet werden. Bei Pfändung oder 
sonstiger Inanspruchnahme ist der Kunde 
verpflichtet, auf unser Eigentumsrecht hin-
zuweisen und uns unverzüglich zu verstän-
digen. 

13. Schutzrechte Dritter 

13.1. Für Liefergegenstände, welche wir 
nach Kundenunterlagen (Konstruktionsan-
gaben, Zeichnungen, Modelle oder sonstige 
Spezifikationen, etc.) herstellen, übernimmt 
ausschließlich der Kunde die Gewähr, dass 
die Anfertigung dieser Liefergegenstände 
Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden.  

13.2. Werden Schutzrechte Dritter den-
noch geltend gemacht, so sind wir berech-
tigt, die Herstellung der Liefergegenstände 
auf Risiko des Kunden bis zur Klärung der 
Rechte Dritter einzustellen, außer die Un-
berechtigtheit der Ansprüche ist offenkundig.  

13.3. Der Kunde hält uns diesbezüglich 
schad- und klaglos.  

13.4. Wir sind berechtigt, von unternehmeri-
schen Kunden für allfällige Prozesskosten 
angemessene Kostenvorschüsse zu ver-
langen. 

13.5. Ebenso können wir den Ersatz von 
uns aufgewendeter notwendiger und nützli-
cher Kosten vom Kunden beanspruchen.  

13.6. Wir sind berechtigt, für allfällige Pro-
zesskosten angemessene Kostenvor-
schüsse zu verlangen.  

14. Unser geistiges Eigentum 

14.1. Liefergegenstände und diesbezügli-
che Ausführungsunterlagen, Pläne, Skizzen, 
Kostenvoranschläge und sonstige Unterla-
gen sowie Software, die von uns beigestellt 
oder durch unseren Beitrag entstanden sind, 
bleiben unser geistiges Eigentum.  

14.2. Deren Verwendung, insbesondere 
deren Weitergabe, Vervielfältigung, Veröf-
fentlichung und Zur-Verfügung-Stellung ein-
schließlich auch nur auszugsweisen Kopie-
rens, wie auch deren Nachahmung, Bearbei-
tung oder Verwertung bedarf unserer aus-
drücklichen Zustimmung.  

14.3. Der Kunde verpflichtet sich weiters 
zur Geheimhaltung des ihm aus der Ge-
schäftsbeziehung zugegangenen Wissens 
Dritten gegenüber. 

15. Gewährleistung  

15.1. Die Gewährleistungsfrist für un-
sere Leistungen beträgt ein Jahr ab Überga-
be.   

15.2. Der Zeitpunkt der Übergabe ist 
mangels abweichender Vereinbarung (z.B. 
förmliche Abnahme) der Fertigstellungszeit-
punkt, spätestens wenn der Kunde die Leis-
tung in seine Verfügungsmacht übernom-
men hat oder die Übernahme ohne Angabe 
von Gründen verweigert hat. Mit dem Tag, 
an welchem dem Kunden die Fertigstellung 
angezeigt wird, gilt die Leistung mangels 
begründeter Verweigerung der Annahme als 
in seine Verfügungsmacht übernommen. 

15.3. Ist eine gemeinsame Übergabe 
vorgesehen, und bleibt der Kunde dem ihm 
mitgeteilten Übergabetermin fern, gilt die 
Übernahme als an diesem Tag erfolgt. 

15.4. Behebungen eines vom Kunden 
behaupteten Mangels stellen kein Aner-
kenntnis eines Mangels dar. 

15.5. Der Kunde hat stets zu beweisen, 
dass der Mangel zum Zeitpunkt der Überga-
be bereits vorhanden war. 

15.6. Zur Behebung von Mängeln hat der 
Kunde die Anlage bzw. die Geräte ohne 
schuldhafte Verzögerung uns zugänglich zu 
machen und uns die Möglichkeit zur Begut-
achtung durch uns oder von uns bestellten 
Sachverständigen einzuräumen 

15.7. Mängelrügen und Beanstandun-
gen jeder Art sind bei sonstigem Verlust der 
Gewährleistungsansprüche unverzüglich 
(spätestens nach 2 Werktagen) am Sitz un-
seres Unternehmens unter möglichst ge-
nauer Fehlerbeschreibung und Angabe der 
möglichen Ursachen schriftlich bekannt zu 
geben. Die beanstandeten Waren oder Wer-
ke sind vom Kunden zu übergeben, sofern 
dies tunlich ist.  

15.8. Sind Mängelbehauptungen des 
Kunden unberechtigt, ist er verpflichtet, uns 
entstandene Aufwendungen für die Feststel-
lung der Mängelfreiheit oder Fehlerbehe-
bung zu ersetzen. 

15.9. Eine etwaige Nutzung oder Ver-
arbeitung des mangelhaften Liefergegen-
standes, durch welche ein weitergehender 
Schaden droht oder eine Ursachenbehe-

bung erschwert oder verhindert wird, ist vom 
Kunden unverzüglich einzustellen, soweit 
dies nicht unzumutbar ist.  

15.10. Wir sind berechtigt, jede von uns 
für notwendig erachtete Untersuchung an-
zustellen oder anstellen zu lassen, auch 
wenn durch diese die Waren oder Werkstü-
cke unbrauchbar gemacht werden. Für den 
Fall, dass diese Untersuchung ergibt, dass 
wir keine Fehler zu vertreten haben, hat der 
Kunde die Kosten für diese Untersuchung 
gegen angemessenes Entgelt zu tragen.  

15.11. Im Zusammenhang mit der Män-
gelbehebung entstehende Transport-, und 
Fahrtkosten gehen zu Lasten des Kunden. 
Über unsere Aufforderung sind vom Kunden 
unentgeltlich die erforderlichen Arbeitskräfte, 
Energie und Räume beizustellen und hat er 
gemäß Punkt 7. mitzuwirken. 

15.12. Zur Mängelbehebung sind uns sei-
tens des Kunden zumindest zwei Versuche 
einzuräumen. 

15.13. Ein Wandlungsbegehren können 
wir durch Verbesserung oder angemessene 
Preisminderung abwenden, sofern es sich 
um keinen wesentlichen und unbehebbaren 
Mangel handelt.  

15.14. Werden die Leistungsgegenstände 
aufgrund von Angaben, Zeichnungen, Plä-
nen, Modellen oder sonstigen Spezifikatio-
nen des Kunden hergestellt, so leisten wir 
nur für die bedingungsgemäße Ausführung 
Gewähr.  

15.15. Keinen Mangel begründet der Um-
stands, dass das Werk zum vereinbarten 
Gebrauch nicht voll geeignet ist, wenn dies 
ausschließlich auf abweichende tatsächli-
che Gegebenheiten von den uns im Zeit-
punkt der Leistungserbringung vorgelegenen 
Informationen basiert, weil der Kunde sei-
nen Mitwirkungspflichten gemäß Punkt 7. 
nicht nachkommt. 

15.16. Ebenso stellt dies keinen Mangel 
dar, wenn die technischen Anlagen des 
Kunden wie etwa Zuleitungen, Verkabelun-
gen, Netzwerke uä nicht in technisch ein-
wandfreiem und betriebsbereitem Zustand 
oder mit den gelieferten Gegenständen nicht 
kompatibel sind.  

16. Haftung 

16.1. Wegen Verletzung vertraglicher oder 
vorvertraglicher Pflichten, insbesondere we-
gen Unmöglichkeit, Verzug etc. haften wir 
bei Vermögensschäden nur in Fällen von 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit aufgrund 
technischer Besonderheiten. 

16.2. Die Haftung ist beschränkt mit dem 
Haftungshöchstbetrag einer allenfalls durch 
uns abgeschlossenen Haftpflichtversiche-
rung. 

16.3. Diese Beschränkung gilt auch hinsicht-
lich des Schadens an einer Sache, die wir 
zur Bearbeitung übernommen haben. 

16.4. Schadenersatzansprüche sind bei 
sonstigem Verfall binnen zwei Jahren ge-
richtlich geltend zu machen. 

16.5. Die Beschränkungen bzw. Ausschlüsse 
der Haftung umfasst auch Ansprüche gegen 



unsere Mitarbeiter, Vertreter und Erfül-
lungsgehilfe aufgrund Schädigungen, die 
diese dem Kunden ohne Bezug auf einen 
Vertrag ihrerseits mit dem Kunden zufügen. 

16.6.  Unsere Haftung ist ausgeschlossen 
für Schäden durch unsachgemäße Be-
handlung oder Lagerung, Überbeanspru-
chung, Nichtbefolgen von Bedienungs- und 
Installationsvorschriften, fehlerhafter Monta-
ge, Inbetriebnahme, Wartung, Instandhal-
tung durch den Kunden oder nicht von uns 
autorisierte Dritte, oder natürliche Abnut-
zung, sofern dieses Ereignis kausal für den 
Schaden war. Ebenso besteht der Haftungs-
ausschluss für Unterlassung notwendiger 
Wartungen. 

16.7. Wenn und soweit der Kunde für Schä-
den, für die wir haften, Versicherungsleis-
tungen durch eine eigene oder zu seinen 
Gunsten abgeschlossen Schadenversiche-
rung (z.B Haftpflichtversicherung, Kasko, 
Transport, Feuer, Betriebsunterbrechung 
und andere) in Anspruch nehmen kann, ver-
pflichtet sich der Kunde zur Inanspruchnah-
me der Versicherungsleistung und be-
schränkt sich unsere Haftung gegenüber 
dem Kunden insoweit auf die Nachteile, die 
dem Kunden durch die Inanspruchnahme 
dieser Versicherung entstehen (z.B. höhere 
Versicherungsprämie). 

16.8. Jene Produkteigenschaften werden ge-
schuldet, die im Hinblick auf die Zulassungs-
vorschriften, Bedienungsanleitungen und 
sonstige produktbezogene Anleitungen und 
Hinweise (insb. auch Kontrolle und Wartung) 
von uns, dritten Herstellern oder Importeuren 
vom Kunden unter Berücksichtigung dessen 
Kenntnisse und Erfahrungen erwartet wer-
den können. Der Kunde als Weiterverkäufer 
hat eine ausreichende Versicherung für 
Produkthaftungsansprüche abzuschließen 
und uns hinsichtlich Regressansprüche 
schad- und klaglos zu halten. 

17. Salvatorische Klausel 

17.1. Sollten einzelne Teile dieser AGB un-
wirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit 
der übrigen Teile nicht berührt.  

17.2. Die Parteien verpflichten sich jetzt 
schon eine Ersatzregelung – ausgehend 
vom Horizont redlicher Vertragsparteien – zu 
treffen, die dem wirtschaftlichen Ergebnis 
unter Berücksichtigung der Branchenüblich-
keit der unwirksamen Bedingung am nächs-
ten kommt.  

18. Allgemeines 

18.1. ES GILT ÖSTERREICHISCHES 
RECHT.  

18.2. DAS UN-KAUFRECHT IST 
AUSGESCHLOSSEN. 

18.3. ERFÜLLUNGSORT IST DER SITZ 
DES UNTERNEHMENS 

              (IN EISENERZ). 

18.4. Gerichtsstand für alle sich aus dem 
Vertragsverhältnis oder künftigen Verträgen 
zwischen uns und dem Kunden ergebenden 
Streitigkeiten ist das für unseren Sitz örtlich 
zuständige Gericht. 

18.5. Änderungen seines Namens, der Fir-
ma, seiner Anschrift, seiner Rechtsform oder 
andere relevante Informationen hat der 
Kunde uns umgehend schriftlich bekannt zu 
geben.  

 

Bankverbindungen: 
Raika : IBAN: AT91 3846 0000 0605 0470, 
BIC: RZSTAT2G460 
Unsere UID-Nr.: ATU 63032202 
Geschäftsführer: Franz Haidn 

 

  



                                                        
 
 
 
1. Personenbezogene Daten  
FRANZTECH MECHATRONIK GMBH, er-
hebt, verarbeitet und nutzt Ihre personenbe-
zogenen Daten nur mit Ihrer Einwilligung 
bzw. Mandatierung oder Bestellung zu den 
mit Ihnen vereinbarten Zwecken oder wenn 
eine sonstige rechtliche Grundlage im Ein-
klang mit der DSGVO vorliegt; dies unter 
Einhaltung der datenschutz- und zivilrechtli-
chen Bestimmungen.  
Es werden nur solche personenbezogenen 
Daten erhoben, die für die Durchführung und 
Abwicklung der Leistungen der Gesellschaft 
erforderlich sind oder die Sie ihr freiwillig zur 
Verfügung gestellt haben.  
Personenbezogene Daten sind alle Daten, 
die Einzelangaben über persönliche oder 
sachliche Verhältnisse enthalten, beispiels-
weise Name, Anschrift, E-Mail Adresse, UID, 
Telefonnummer, Geburtsdatum, 
Firmenbuchnummer, Bankverbindungen.  
2. Auskunft und Löschung  
Als Kunde/Kundin bzw. generell als Be-
troffener haben Sie jederzeit das Recht auf 
Auskunft über Ihre gespeicherten personen-
bezogenen Daten, deren Herkunft und Emp-
fänger und den Zweck der Datenverarbei-
tung sowie ein Recht auf Berichtigung, Da-
tenübertragung, Widerspruch, Einschrän-
kung der Bearbeitung sowie Sperrung oder 
Löschung unrichtiger bzw. unzulässig verar-
beiteter Daten.  
Insoweit sich Änderungen Ihrer persönlichen 
Daten ergeben, ersuchen wir um entspre-
chende Mitteilung.  
Sie haben jederzeit das Recht, eine erteilte 
Einwilligung zur Nutzung Ihrer personenbe-
zogenen Daten zu widerrufen. Ihre Eingabe 
auf Auskunft, Löschung, Berichtigung, Wi-
derspruch und/oder Datenübertragung, im 
letztgenannten Fall, sofern damit nicht ein 
unverhältnismäßiger Aufwand verursacht 
wird, kann an die in Punkt 8. dieser Erklä-
rung angeführte Anschrift der Gesellschaft 
gerichtet werden.  
Wenn Sie der Auffassung sind, dass die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Da-
ten durch uns gegen das geltende Daten-
schutzrecht verstößt oder Ihre datenschutz-
rechtlichen Ansprüche in einer anderen Wei-
se verletzt worden sind, besteht die Möglich-
keit, sich bei der zuständigen Aufsichtsbe-
hörde zu beschweren. In Österreich zustän-
dig ist hierfür die Datenschutzbehörde.  
3. Datensicherheit  
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten 
erfolgt durch entsprechende organisatori-
sche und technische Vorkehrungen. Diese 
Vorkehrungen betreffen insbesondere den 
Schutz vor unerlaubtem, rechtswidrigem o-
der auch zufälligem Zugriff, Verarbeitung, 
Verlust, Verwendung und Manipulation.  
Ungeachtet der Bemühungen der Einhaltung 
eines stets angemessen hohen Standes der 
Sorgfaltsanforderungen kann nicht ausge-
schlossen werden, dass Informationen, die 
Sie uns über das Internet bekannt geben, 
von anderen Personen eingesehen und ge-
nutzt werden.  
Bitte beachten Sie, dass wir daher keine wie 
immer geartete Haftung für die Offenlegung  
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von Informationen aufgrund nicht von uns 
verursachter Fehler bei der Datenübertra-
gung und/oder unautorisiertem Zugriff durch 
Dritte übernehmen (zB Hackangriff auf 
Email-Account bzw. Telefon, Abfangen von 
Faxen). 
4. Verwendung der Daten  
Wir werden die uns zur Verfügung gestellten 
Daten nicht für andere Zwecke als die durch 
den Vertrag oder durch Ihre Einwilligung o-
der sonst durch eine Bestimmung im Ein-
klang mit der DSGVO gedeckten Zwecken 
verarbeiten.  
5. Übermittlung von Daten an Dritte  
Zur Erfüllung Ihres Auftrages ist es möglich-
erweise auch erforderlich, Ihre Daten an 
Dritte (zB Subunternehmer, Dienstleister, 
derer wir uns bedienen und denen wir Daten 
zur Verfügung stellen, etc.) weiterzuleiten. 
Eine Weiterleitung Ihrer Daten erfolgt aus-
schließlich auf Grundlage der DSGVO, insb 
zur Erfüllung Ihres Auftrags oder aufgrund 
Ihrer vorherigen Einwilligung.  
Manche der oben genannten Empfänger Ih-
rer personenbezogenen Daten befinden sich 
außerhalb Ihres Landes oder verarbeiten 
dort Ihre personenbezogenen Daten. Das 
Datenschutzniveau in anderen Ländern ent-
spricht unter Umständen nicht dem Öster-
reichs. Wir übermitteln Ihre personenbezo-
genen Daten jedoch nur in Länder, für wel-
che die EU-Kommission entschieden hat, 
dass sie über ein angemessenes Daten-
schutzniveau verfügen oder wir setzen Maß-
nahmen, um zu gewährleisten, dass alle 
Empfänger ein angemessenes Daten-
schutzniveau haben wozu wir Standardver-
tragsklauseln (2010/87/EC und/oder 
2004/915/EC) abschließen.  
6. Bekanntgabe von Datenpannen  
Wir sind bemüht sicherzustellen, dass Da-
tenpannen frühzeitig erkannt und gegebe-
nenfalls unverzüglich Ihnen bzw der zustän-
digen Aufsichtsbehörde unter Einbezug der 
jeweiligen Datenkategorien, die betroffen 
sind, gemeldet werden.  
7. Aufbewahrung der Daten  
Wir werden Daten nicht länger aufbewahren 
als dies zur Erfüllung unserer vertraglichen 
bzw gesetzlichen Verpflichtungen und zur 
Abwehr allfälliger Haftungsansprüche erfor-
derlich ist.  
8. Unsere Kontaktdaten  
Der Schutz Ihrer Daten ist uns besonders 
wichtig. Wir sind für Sie unter den unten an-
geführten Kontaktdaten für Ihre Fragen oder 
Ihren Widerruf erreichbar. 

FRANZTECH Mechatronik GmH 
Hieflauer Straße 24 
A-8790 Eisenerz 
Tel. +43 (0) 3848 / 60222 
 

 
 


